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Sehr geehrte Mandantin,
sehr geehrter Mandant,

nachfolgend haben wir in dieser Ausgabe wieder aktuelle Urteile und Neuerungen aus dem Steuer- und Wirtschaftsrecht fiir Sie

zusammengestellt.

. STEUERRECHT

Unternehmer

Ausfall von Gesellschafterdarlehen

Das Bundesfinanzministerium (BMF) hat sich zur geénder-
ten Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs (BFH) geau-
Rert, nach der der Ausfall von Gesellschafterdarlehen bei
GmbH-Gesellschaftern und Aktionaren grundsatzlich nicht
mehr steuerlich berlicksichtigt wird. Das BMF folgt damit
der neuen Rechtsprechung, erkennt aber ebenso wie der
BFH aus Griinden des Vertrauensschutzes die vormaligen
Grundsétze fiir eine Ubergangszeit an.

Hintergrund: Ein GmbH-Gesellschafter, der mit mindestens
1 % und damit wesentlich beteiligt ist und dessen Beteili-
gung zu seinem Privatvermdgen gehoért, erzielt bei der
VerauRerung oder Aufgabe seiner GmbH-Beteiligung einen
Gewinn oder Verlust, der nach dem Teileinklinfteverfahren
zu 60 % steuerlich bertcksichtigt wird. Hierbei werden zu
Gunsten des Gesellschafters auch nachtragliche Anschaf-
fungskosten auf seine Beteiligung berlicksichtigt.

Hierzu zahlten nach der friheren Rechtsprechung auch der
Ausfall von Darlehensforderungen und die Inanspruchnah-
me aus einer Birgschaft, die fiir eine Verbindlichkeit der
GmbH bzw. AG lbernommen worden war. Diese Recht-
sprechung hat der BFH allerdings im Jahr 2017 geandert
und erkennt nunmehr nur noch offene und verdeckte Einla-
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gen des GmbH-Gesellschafters als nachtragliche Anschaf-
fungskosten an. Die bisherigen Grundsatze hatten namlich
an das sog. Eigenkapitalersatzrecht angeknipft, das zivil-
rechtlich bereits seit dem 1.11.2008 nicht mehr gilt. Aller-
dings hat der BFH eine Ubergangsfrist fiir solche Darle-
hensforderungen eingeraumt, die bis zum 27.9.2017 eigen-
kapitalersetzend geworden sind (lesen Sie zu der Ent-
scheidung des BFH auch den ersten Beitrag unserer Man-
danten-Information 1/2018).

Inhalt des BMF-Schreibens: Das BMF wendet aus Grin-
den des Vertrauensschutzes die bisherigen Grundséatze
auch weiterhin in allen offenen Féallen an, in denen das
Darlehen oder die Birgschaft des GmbH-Gesellschafters
bis einschlieBlich 27.9.2017 eigenkapitalersetzend gewor-
den ist.

Hinweise: Dem Grunde nach steuerlich absetzbar ist damit
der Ausfall eines Darlehens, das bis einschlieflich
27.9.2017 als sog. Finanzplandarlehen oder als krisenbe-
stimmt gewahrt wurde oder das bis zu diesem Tag trotz
Eintritts der Krise stehengelassen wurde. Relevant wird
dies in Fallen, in denen das Insolvenzverfahren nach dem
1.11.2008 eroffnet worden ist und damit das bisherige
Eigenkapitalersatzrecht nicht mehr gilt. Ist das Insolvenz-
verfahren hingegen vor dem 1.11.2008 erd6ffnet worden, gilt
zivilrechtlich ohnehin noch das Eigenkapitalersatzrecht, so
dass der Darlehensausfall bzw. die Inanspruchnahme aus
der Birgschaft ebenfalls steuerlich absetzbar sein dirfte;
das BMF nimmt hierzu allerdings nicht ausdricklich Stel-
lung.

In allen anderen Fallen ist die steuerliche Absetzbarkeit des
Darlehensausfalls oder der Birgschaftsinanspruchnahme
grundséatzlich zu verneinen.

Hinweis: Dies betrifft Félle, in denen das Darlehen erst
nach dem 27.9.2017 gewahrt wurde oder die Burgschaft
nach dem 27.9.2017 eingegangen wurde oder in denen ein
bis zum 27.9.2017 gewahrtes Darlehen oder eine bis zum
27.9.2017 Ubernommene Birgschaft nicht bis zum
27.9.2017 eigenkapitalersetzend geworden ist.

Steuerlich wirken sich nunmehr nur noch offene oder ver-
deckte Einlagen aus. Dies sind Nachschisse oder Zahlun-
gen in die Kapitalrucklage, Barzuschusse oder der Verzicht
auf eine werthaltige Forderung.

Hinweis: Der Darlehensausfall wird nur dann berlicksich-
tigt, wenn ein Rangrucktritt vereinbart wird, bei dem eine
Tilgung aus freiem Vermdgen ausgeschlossen wird. Denn
dann wird das Darlehen wie Eigenkapital und damit wie
eine Einlage behandelt. Die Umgliederung einer freien
Gewinnrucklage in eine zweckgebundene Rucklage gentgt
nicht.

Erweiterte Gewerbesteuerkiirzung bei
Grundstiicksverwaltung

Einer Gesellschaft, die nur aufgrund ihrer Rechtsform als
gewerbesteuerpflichtig behandelt wird und selbst nicht
Eigentiimerin einer Immobilie ist, steht die sog. erweiterte
Klrzung zu, wenn sie an einer grundstiicksverwaltenden
Personengesellschaft beteiligt ist, die ihrerseits nicht ge-
werblich gepragt ist. Der Beteiligungsertrag unterliegt dann
nicht der Gewerbesteuer.

Hintergrund: Unternehmen, die nur aufgrund ihrer Rechts-
form oder ihrer gewerblichen Pragung gewerbesteuerpflich-
tig sind, tatsachlich aber nur eigenen Grundbesitz verwal-
ten und nutzen, kénnen eine sog. erweiterte Gewerbesteu-
erklirzung beantragen. Der Ertrag aus der Grundstiicks-
verwaltung und -nutzung unterliegt dann nicht der Gewer-
besteuer. Relevant ist dies insbesondere fir GmbHs und
fur gewerblich gepragte GmbH & Co. KGs, die Immobilien
vermieten.

Sachverhalt: Die Klagerin war eine GmbH & Co. KG, deren
Geschéftsfihrerin die Komplementar-GmbH war; sie galt
daher als gewerblich gepragt und unterlag grundsatzlich
der Gewerbesteuer. Die Klagerin war mit 2/3 an einer Ge-
sellschaft blrgerlichen Rechts (GbR) beteiligt, der A-GbR.
Die A-GbR war Eigentliimerin einer vermieteten Immobilie.
Die Klagerin hatte keine eigenen Immobilien, sondern er-
zielte in den Jahren 2007 bis 2011 nur Einnahmen aus
ihrer Beteiligung an der A-GbR sowie in geringem Umfang
Zinsen. Sie machte die erweiterte Kiirzung bei der Gewer-
besteuer geltend. Der zusténdige Senat des Bundesfinanz-
hofs (BFH) rief den GroRen Senat des BFH an, da es unter
den BFH-Senaten unterschiedliche Entscheidungen und
Meinungen zur der Falllésung gibt.

Entscheidung: Der GroRRe Senat entschied zugunsten der
Klagerin:

m Grundsatzlich kann die Klagerin die erweiterte Kiirzung
beantragen, da sie nur aufgrund ihrer gewerblichen Pra-
gung als GmbH & Co. KG mit der Komplementar-GmbH
als Geschéaftsfiihrerin gewerbesteuerpflichtig ist.

m Zwar verlangt das Gesetz die Verwaltung ,eigenen®
Grundbesitzes, wahrend die Klagerin zivilrechtlich keinen
eigenen Grundbesitz hatte, den sie verwalten konnte.
Denn Eigentimerin der vermieteten Immobilie war
schlief3lich die A-GbR.

m  MaRgeblich flr die erweiterte Kiirzung ist jedoch nicht das
Zivilrecht sondern das Steuerrecht. Und steuerrechtlich
wird der Klagerin die vermietete Immobilie im Umfang ih-
rer Beteiligung, d. h. zu 2/3, als eigene Immobilie zuge-
rechnet. Da die A-GbR vermdgensverwaltend tatig war,
also weder gewerblich noch freiberuflich, werden die von
ihr gehaltenen Immobilien nach der sog. Bruchteilsbe-
trachtung jedem einzelnen Gesellschafter anteilig zuge-
rechnet. Damit gehdrte steuerlich der Klagerin die vermie-
tete Immobilie zu 2/3, so dass sie eigenen Grundbesitz
verwaltete.

m Unschédlich war, dass die Klagerin auch die Geschéafts-
fihrung der A-GbR Ubernommen hatte. Denn zur Verwal-
tung von Grundbesitz gehdrt auch die Geschaftsfiihrung.

Hinweise: Unschadlich war ebenfalls, dass die Klagerin
neben dem Beteiligungsertrag auch Zinseinkiinfte erzielte.
Denn der Gesetzgeber sieht Zinsertrage ausdriicklich als
unschadlich an, wenn sie neben der Verwaltung eigenen
Grundbesitzes erwirtschaftet werden.

Die Klagerin muss daher auf den Beteiligungsertrag keine
Gewerbesteuer zahlen. Dem Grunde nach gewerbesteuer-
pflichtig bleiben jedoch die Zinsen, sofern sie nicht unter
dem Freibetrag bleiben. Sie stehen der erweiterten Kiir-
zung nicht entgegen, bleiben jedoch aufgrund der gewerb-
lichen Pragung selbst gewerbesteuerpflichtig.
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Kein Vorsteuerabzug im Umsatzsteuer-
karussell

Der Vorsteuerabzug eines Unternehmers setzt u. a. voraus,
dass der Rechnungsaussteller und der leistende Empfan-
ger identisch sind. Ist der Rechnungsaussteller nicht der
leistende Unternehmer gewesen, weil die Lieferung in ei-
nem sog. Umsatzsteuerkarussell stattfand, scheitert der
Vorsteuerabzug.

Hintergrund: Von einem Umsatzsteuerkarussell spricht
man, wenn mehrere Personen einander in einer Kette (Ka-
russell) Ware liefern, dabei auch die Steuerfreiheit fiir Liefe-
rungen in andere EU-Staaten ausnutzen und einer von
ihnen die Umsatzsteuer nicht abfiihrt, wahrend die anderen
den Vorsteuerabzug gegeniber dem FA geltend machen.

Sachverhalt: Der Klager kaufte in den Jahren 2008 und
2009 Computerzubehdr und Spielkonsolen und erhielt
hierfiir Rechnungen von der T-GmbH und der F-KG. Die
Angebote hatte die A-AG erstellt. Der Klager holte die Wa-
ren im Lager der A-AG ab, oder aber die A-AG lieferte
direkt an die Kunden des Klagers. Der Sitz der T-GmbH
und der F-KG, die die Rechnungen erstellt hatten, befand
sich in einem Buroservice-Center, in dem die beiden Fir-
men Uber Ablagefacher oder Ablagecontainer verfligten.
Die Beteiligungen an der T-GmbH und an der F-KG waren
von einer Person, die einen gefalschten Ausweis vorgelegt
hatte, erworben worden. Das Finanzamt erkannte den
Vorsteuerabzug des Klagers nicht an.

Entscheidung: Der Bundesfinanzhof (BFH) wies die hier-
gegen gerichtete Klage ab:

m Voraussetzung fir den Vorsteuerabzug ist u. a. das Vor-
liegen einer ordnungsgemafien Rechnung. Die Rechnung
muss vom leistenden Unternehmer erstellt worden sein,
so dass leistender Unternehmer und Rechnungsaussteller
identisch sein mussen.

m Wer leistender Unternehmer ist, ergibt sich aus der zivil-
rechtlichen Vereinbarung. Leistender Unternehmer ist der-
jenige, der die Leistung im eigenen Namen selbst ausfiihrt
oder aber durch einen Beauftragten ausfiihren Iasst.

m |Im Streitfall ist die Leistung von der A-AG ausgefiihrt
worden. Denn sie hat entweder die Waren direkt an die
Kunden des Klagers gesandt oder dem Klager in ihrem
Lager Ubergeben. Dabei ist die A-AG nicht als Beauftragte
der T-GmbH oder der F-KG aufgetreten. Die Rechnungen
sind hingegen von der T-GmbH und der F-KG ausgestellt
worden. Damit fehlt es an der Identitdt zwischen Rech-
nungsaussteller und leistendem Unternehmer.

Hinweise: Der Vorsteuerabzug des Klagers war auch nicht
im Billigkeitswege zu gewahren. Denn dies setzt die Gut-
glaubigkeit des Klagers voraus und erfordert, dass der
Klager alle Malinahmen ergriffen hat, um sich von der
Richtigkeit der Angaben in der Rechnung zu lberzeugen,
und dass seine Beteiligung an einer Umsatzsteuerhinter-
ziehung ausgeschlossen ist. Dies war im Streitfall zu ver-
neinen, da der Klager wusste, dass die Lieferungen von der
A-AG ausgefuhrt worden waren. Der gute Glaube des Kila-
gers an die Rechnungsangaben genugt nicht.

Der BFH ging von einem Umsatzsteuerkarussell aus, bei
dem die Rechnungsaussteller, namlich die T-GmbH und

m m Aktuelle Hinweise fir das Gesprach mit lnrem Steuerberater m m

die F-KG, als sog. missing trader, d. h. als Scheinfirmen,
zwischengeschaltet worden waren und bei der der Klager
der sog. buffer war, d. h. der Zwischenhandler, der tatsach-
lich unternehmerisch tatig wurde. Der Klager als Zwischen-
handler trug das Risiko, dass er an einem Umsatzsteuerka-
russell teilnahm und damit seinen Vorsteuerabzug verlor.

Alle Steuerzahler

Spendenabzug nach vorheriger
Schenkung unter Ehegatten

Ein Ehegatte kann eine Spende als Sonderausgaben ab-
ziehen, wenn ihm der Betrag zuvor vom Ehegatten unter
der Auflage geschenkt worden ist, einen Teil des ge-
schenkten Betrags an einen gemeinniitzigen Verein zu
spenden. Handelt es sich hingegen nicht um eine Schen-
kung unter Auflage sondern um einen sog. durchlaufenden
Posten, kann nur der andere Ehegatte die Spende abzie-
hen und bendtigt hierfir eine auf seinen Namen lautende
Spendenbescheinigung.

Hintergrund: Spenden an gemeinnitzige Vereine sind als
Sonderausgabe absetzbar. Die Spende muss u. a. freiwillig
geleistet werden und den Spender wirtschaftlich belasten.

Sachverhalt: Die Klagerin erhielt im Januar 2007 von ihrem
kurz danach verstorbenen Ehemann E einen Betrag von
400.000 €. Ein notarielles Schenkungsversprechen oder
eine privatschriftliche Vereinbarung hierzu gab es nicht. Die
Klagerin spendete insgesamt 130.000 € an zwei gemein-
nitzige Vereine und erhielt hieriber Spendenbescheini-
gungen. Das Finanzamt erkannte den geltend gemachten
Spendenabzug nicht an.

Entscheidung: Der BFH hielt einen Spendenabzug fiir
moglich und verwies die Sache zur weiteren Aufklarung an
das Finanzgericht (FG) zurick:

m Sollte E im Innenverhaltnis der Ehegatten Spender gewe-
sen sein, so ware der Betrag von 130.000 € bei der KIa-
gerin nur ein durchlaufender Posten gewesen, so dass
nur der E die Spende abziehen kann. Hierzu fehlen bis-
lang aber auf seinen Namen lautende Spendenbescheini-
gungen.

m Denkbar ist auch, dass E der Klagerin einen Betrag von
400.000 € unter der Auflage geschenkt hat, dass die Kla-
gerin einen Teilbetrag von 130.000 € an gemeinnutzige
Vereine spenden muss. In diesem Fall kénnte die Klage-
rin die Spende als Sonderausgabe abziehen.

m Denn die Klagerin hatte dann die Spende freiwillig geleis-
tet, obwohl sie aufgrund der Auflage dazu verpflichtet ge-
wesen ist. Entscheidend ist, dass die Klagerin den
Schenkungsvertrag und damit auch die Auflage freiwillig
eingegangen ist.

m Auch wére die Klagerin aufgrund der Spende wirtschaft-
lich belastet. Zwar hat sie den Spendenbetrag von E er-
halten und ist selbst zunachst nicht belastet. Die wirt-
schaftliche Belastung ist jedoch bei E eingetreten und
kann der Klagerin aufgrund der Zusammenveranlagung
mit E zugerechnet werden. Beim Sonderausgabenabzug
werden Ehegatten namlich wie eine Einheit behandelt.

Aktuelle Hinweise fur das Gesprach mit Ihrem Steuerberater m m
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Hinweise: Das FG muss nun aufklaren, ob es sich um eine
Schenkung unter Auflage oder um einen durchlaufenden
Posten gehandelt hat. Im ersten Fall ware der Klage statt-
zugeben. Hingegen ware bei einem durchlaufenden Posten
eine Spendenbescheinigung erforderlich, die auf den E
lautet; der Sonderausgabenabzug wiirde damit bei E erfol-
gen und sich aufgrund der Zusammenveranlagung im ge-
meinsamen Steuerbescheid der Eheleute auswirken.

Verluste eines Ubungsleiters

Ein nebenberuflich tatiger Ubungsleiter, wie z. B. ein Trai-
ner, kann einen Verlust auch dann steuerlich absetzen,
wenn seine Einnahmen unterhalb des Freibetrags von
2.400 € liegen. Voraussetzung fur die steuerliche Anerken-
nung des Verlustes ist eine Gewinnerzielungsabsicht des
Ubungsleiters.

Hintergrund: Nebenberuflich tatige Ubungsleiter und Aus-
bilder erhalten einen sog. Ubungsleiterfreibetrag von
2.400 € jahrlich. Uberschreiten die Einnahmen diesen Frei-
betrag, dirfen die Ausgaben nur insoweit steuerlich abge-
zogen werden, als sie den Betrag der steuerfreien Einnah-
men Ubersteigen.

Sachverhalt: Der Klager war nebenberuflich als Ubungslei-
ter tatig und erzielte hieraus Einnahmen in Hohe von ca.
100 € pro Jahr. Im Zusammenhang mit seiner Ubungslei-
tertatigkeit hatte er Ausgaben in Hohe von rund 600 €.
Seinen so entstandenen Verlust von 500 € machte er steu-
erlich geltend. Das Finanzamt erkannte den Verlust nicht
an, weil sowohl die Einnahmen als auch die Ausgaben
unter dem Ubungsleiterfreibetrag von 2.400 € lagen.

Entscheidung: Der Bundesfinanzhof (BFH) gab der Klage
statt, verwies die Sache aber an das Finanzgericht (FG) zur
Prifung einer Gewinnerzielungsabsicht zurlck:

m Der Verlust ist grundsatzlich anzuerkennen, auch wenn
die Einnahmen und Ausgaben jeweils unter dem Ubungs-
leiter-Freibetrag von 2.400 € liegen. Zwar enthalt das Ge-
setz eine Beschrankung des Ausgabenabzugs; diese Be-
schrankung greift jedoch erst dann, wenn die Einnahmen
Uber dem Freibetrag von 2.400 € liegen.

m Dem Gesetz zufolge ist zwar auch dann ein Abzug der
Ausgaben ausgeschlossen, soweit diese mit steuerfreien
Einnahmen in Zusammenhang stehen. Dies flhrt jedoch
nur zu einer Ausgabenbeschrankung bis zur Hoéhe der
steuerfreien Einnahmen. Darliber hinaus ist ein Ausga-
benabzug grundsatzlich mdglich. Andernfalls wiirde der
Freibetrag zu steuerlichen Nachteilen fiihren, wenn der
Ubungsleiter einen Verlust erleidet.

m Das FG muss nun prifen, ob der Klager Gberhaupt mit
Gewinnerzielungsabsicht tatig geworden ist oder ob er
den Verlust aus privaten Griinden hingenommen hat. Im
Streitjahr waren die Ausgaben in Hohe von 600 € immer-
hin deutlich héher als die Einnahmen in Héhe von 100 €.

Hinweise: Die Gewinnerzielungsabsicht wird jahrestber-
greifend geprift. Es genugt also, wenn der Steuerpflichtige
nachweist, dass er Uber die gesamte Dauer seiner Tatigkeit
einen Gewinn erzielen will. Gerade bei Trainern, die haufig
nur geringe Einnahmen erhalten, die unterhalb der Fahrt-
und Telefonkosten liegen, kann die Gewinnerzielungsab-
sicht fehlen. Dies gilt insbesondere dann, wenn die eigenen

Kinder in dem Sportverein tatig sind, so dass die Trainerta-
tigkeit privat veranlasst sein kann.

Zinsen werden vorlaufig festgesetzt

Die Finanzverwaltung ordnet an, dass Zinsfestsetzungen
kinftig mit einem Vorlaufigkeitsvermerk versehen werden.
Damit reagiert sie auf die verfassungsrechtlich umstrittene
Frage, ob der Zinssatz von 6 % fir Nachzahlungszinsen
bei Steuernachforderungen tberhoht ist. Bei einer Zinsfest-
setzung mit einem Vorlaufigkeitsvermerk (vorlaufigen Zins-
festsetzung) sind Einspriiche gegen die Zinsfestsetzung
nicht mehr erforderlich, soweit die Hohe des Zinssatzes
angegriffen wird.

Hintergrund: Der gesetzliche Zinssatz im Steuerrecht be-
tragt 6 % jahrlich. Dies betrifft Zinsen fir Steuernachzah-
lungen, fur gestundete oder ausgesetzte Betrdge und fir
hinterzogene Steuern. Die Héhe des Zinssatzes ist verfas-
sungsrechtlich umstritten. Der Bundesfinanzhof (BFH) halt
den Zinssatz nach einer vorlaufigen Priifung fiir den Ver-
zinsungszeitraum ab 2012 fiir verfassungsrechtlich zweifel-
haft. Das Bundesfinanzministerium (BMF) gewahrt Ausset-
zung der Vollziehung fiir Zinsen fiir Verzinsungszeitraume
ab dem 1.4.2012 (lesen Sie hierzu unsere Mandanten-
Information 2/2019).

Wesentliche Aussagen des BMF: Das BMF ordnet nun an,
dass Zinsfestsetzungen grundsatzlich vorlaufig festgesetzt
werden.

m Der Vorlaufigkeitsvermerk gilt fir erstmalige Zinsfestset-
zungen, aber auch bei der Korrektur einer Zinsfestset-
zung.

m Hat der Steuerpflichtige Einspruch gegen eine Zinsfest-
setzung eingelegt, die noch nicht mit einem Vorlaufig-
keitsvermerk versehen war, so ruht das Einspruchsverfah-
ren, bis die anhangigen Verfahren beim Bundesverfas-
sungsgericht und beim BFH entschieden werden.

Hinweis: Befindet sich der Steuerpflichtige schon im Kla-
geverfahren beim Finanzgericht oder beim BFH, darf der
Vorlaufigkeitsvermerk fiir die Zinsfestsetzung nur auf An-
trag des Steuerpflichtigen vorgenommen werden.

m Ergeht die Zinsfestsetzung vorldufig und wird hiergegen
Einspruch eingelegt, so ist der Einspruch als unbegriindet
zurtickzuweisen. Dies gilt allerdings nicht, wenn der Steu-
erpflichtige neben dem Einspruch auch die Aussetzung
der Vollziehung der Zinsfestsetzung beantragt.

Hinweise: Die Vorlaufigkeitsfestsetzung bewirkt, dass bei
einer fir den Steuerzahler positiven Entscheidung des
Bundesverfassungsgerichts die Zinsfestsetzung zugunsten
des Steuerzahlers gedndert werden kann, ohne dass die-
ser vorher Einspruch eingelegt haben muss.

Der Vorlaufigkeitsvermerk wird auch fir Erstattungszinsen
gelten. Vor einer kinftigen Anderung einer Festsetzung
Uber Erstattungszinsen dirfte der Steuerzahler aber durch
eine Regelung zum Vertrauensschutz, die auch fiir Zins-
festsetzungen gilt, geschitzt sein. Allerdings ist zu erwar-
ten, dass der Gesetzgeber jedenfalls fir die Zukunft den
Zinssatz auch fir Erstattungszinsen mindern wird, falls das
Bundesverfassungsgericht den aktuellen Zinssatz von 6 %
fir Nachzahlungszinsen fiir zu hoch erachten sollte.

Alle Beitrage sind nach bestem Wissen erstellt. Eine Haftung fur den Inhalt kann jedoch nicht ibernommen werden.



	Unternehmer
	Ausfall von Gesellschafterdarlehen
	Erweiterte Gewerbesteuerkürzung bei Grundstücksverwaltung
	Kein Vorsteuerabzug im Umsatzsteuer-karussell
	Alle Steuerzahler
	Spendenabzug nach vorheriger Schenkung unter Ehegatten
	Verluste eines Übungsleiters
	Zinsen werden vorläufig festgesetzt

